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Der Koalitionsvertrag mit dem Titel: „Wachstum. Bildung. Zusammenhalt“ beinhaltet unter 
"III. SOZIALER FORTSCHRITT durch Zusammenhalt und Solidarität" die Zielsetzungen 
der zukünftigen Bundesregierung zu Kinder, Jugendlichen und Familien. Einige wesentliche 
Aussagen im Entwurf des Koalitionsvertrages der 17. Legislaturperiode sind hier in neun 
Aussagen zusammengefasst: 
 
1. Kinderbetreuung: 

"Wir wollen in der Kinderbetreuung weitere Maßnahmen für einen verbesserten qualitativen 
und quantitativen flexiblen Ausbau bei Trägervielfalt auch unter Einbeziehung von 
Tagespflege ergreifen und die Vernetzung mit anderen familienunterstützenden Angeboten im 
Sinne von Familienzentren und Mehrgenerationenhäusern intensivieren. Dazu gehört die 
Qualifikation von Tagespflegepersonen sowie Erzieherinnen und Erziehern und bessere 
Rahmenbedingungen für Ausbildung und Beruf in Kooperation mit Ländern, Kommunen und 
Verbänden. Wir werden darauf hinwirken, dass sich Bund und Länder auf gemeinsame 
Eckpunkte der frühkindlichen Bildung, insbesondere auch der Sprachförderung, einigen. Wir 
begrüßen eine freiwillige Zertifizierung der Einrichtungen bei wissenschaftlicher Begleitung. 
Um qualifiziertes Personal zu gewinnen, wird eine Verbesserung der Rahmenbedingungen 
angestrebt. Kinderlärm darf keinen Anlass für gerichtliche Auseinandersetzungen geben. Wir 
werden die Gesetzeslage entsprechend ändern. 
Um Wahlfreiheit zu anderen öffentlichen Angeboten und Leistungen zu ermöglichen, soll ab 
dem Jahr 2013 ein Betreuungsgeld in Höhe von 150,- Euro, gegebenenfalls als Gutschein, für 
Kinder unter drei Jahren als Bundesleistung eingeführt werden. 
 
2. Kindertagespflege: 

"Qualifikation der Tagespflegepersonen weiterentwickeln und schärfen. Die Anrechenbarkeit 
der erworbenen Qualifikation auf die Ausbildung in pädagogischen Berufen soll erreicht 
werden." 
 
3. Kinderschutz und Frühe Hilfen: 

"Wir wollen einen aktiven und wirksamen Kinderschutz. Hierzu werden wir ein 
Kinderschutzgesetz, unter Berücksichtigung eines wirksamen Schutzauftrages und 
insbesondere präventiver Maßnahmen (z. B. Elternbildung, Familienhebammen, 
Kinderschwestern und sonstiger niedrigschwelliger Angebote) auch im Bereich der 
Schnittstelle zum Gesundheitssystem unter Klarstellung der ärztlichen Schweigepflicht auf 
den Weg bringen." 
 
4. Kinderrechte: 

"Wir setzen uns für eine Stärkung der Kinderrechte ein. Diese Rechte müssen im Bewusstsein 
der Erwachsenen stärker verankert werden. Wir wollen in allen Bereichen, insbesondere bei 
den Schutz-, Förder- und Partizipationsrechten, kindgerechte Lebensverhältnisse schaffen. 
Wir wollen die Vorbehaltserklärung zur Kinderrechtskonvention zurücknehmen. An der 
Ausgestaltung eines Individualbeschwerdeverfahrens zur UN-Kinderrechtskonvention werden 
wir aktiv mitwirken. 
Wir werden die Partizipation von Kindern und Jugendlichen von Beginn an fördern und uns 
dafür einsetzen, dass Kinder und Jugendliche ihre Lebenswelten und die Gesellschaft ihrem 
Alter gemäß mitgestalten können." 
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5. Moderne Erziehung braucht Werte: 

"Wir wollen Eltern, Betreuungseinrichtungen, Schulen und Einrichtungen der Jugendarbeit in 
ihrer werteorientierten Erziehungsverantwortung bestärken." 
 
6. Eigenständige Jugendpolitik: 

"Wir stehen für eine eigenständige Jugendpolitik, eine starke Jugendhilfe und eine starke 
Jugendarbeit, die junge Menschen teilhaben lässt und ihre Potentiale fördert und ausbaut. Wir 
wollen Jugendliche beim Übergang von Ausbildung in den Beruf besser unterstützen. Wir 
betonen die zentrale Bedeutung der kulturellen Kinder- und Jugendbildung für die 
Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen. Es gilt, die neuen Möglichkeiten im 
Schnittfeld Jugend, Kultur und Schule zu nutzen und qualitativ und quantitativ auszubauen." 
 
7. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie: 

"Die Entwicklung und Stärkung von Toleranz und Demokratie ist ein zentrales Ziel der 
Kinder- und Jugendpolitik. Durch ein umfassendes Unterstützungsprogramm, das stets 
evaluiert wird, wollen wir Kinder und Jugendliche und alle anderen Akteure vor Ort in ihrem 
Engagement für Vielfalt, Toleranz und Demokratie, Menschenwürde und Gewaltfreiheit 
gegen Rechts- und Linksextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus motivieren 
und unterstützen. Eine besondere Verantwortung tragen hier Eltern, Kindertagesstätten, 
Schulen, die Einrichtungen der Jugendarbeit und die demokratischen politischen 
Nachwuchsverbände im Ring Politischer Jugend." 
 
8. Reform Kinder und Jugendhilfe: 

"Wir werden das Kinder- und Jugendhilfesystem und seine Rechtsgrundlagen im SGB VIII 
auf Zielgenauigkeit und Effektivität hin überprüfen. Wir wollen frühe, schnelle und 
unbürokratische Hilfezugänge durch hoch qualifizierte Leistungsangebote und den Abbau von 
Schnittstellenproblemen zwischen der Jugendhilfe und anderen Hilfesystemen erreichen. Dies 
gilt insbesondere bei Frühen Hilfen und bei Hilfen für junge Menschen mit Behinderungen. 
Wir werden die Qualität der Kinder und Jugendhilfe evaluieren und gegebenenfalls Standards 
weiterentwickeln." 
 
9. Jugendgewalt und Jugendkriminalität:  

"Wir wollen Jugendkriminalität mit wirksamen Maßnahmen begegnen und alle 
Anstrengungen unternehmen, um ihren Ursachen entgegenzuwirken. Dazu wollen wir 
Präventionskonzepte stärken und ausbauen, unter Einbeziehung aller Verantwortlichen 
erzieherische Ansätze verbessern sowie Vollzugsdefizite bei der konsequenten Durchsetzung 
des geltenden Jugendstrafrechts abbauen. Wir erkennen den Erziehungsgedanken des 
Jugendstrafrechts als besonders wichtig an. Zur Erweiterung und Verbesserung der 
pädagogischen Reaktionsmöglichkeiten bei Straftaten Jugendlicher und Heranwachsender 
werden wir den Warnschussarrest neben der Aussetzung der Verhängung oder der 
Vollstreckung der Jugendstrafe zur Bewährung einführen. Junge Straftäter erhalten damit 
bereits zu Beginn der Bewährungszeit deutlich die Konsequenzen weiterer Gesetzesverstöße 
vor Augen geführt und zugleich eine nachdrücklichere erzieherische Einwirkung. Im 
Jugendstrafrecht erhöhen wir die Höchststrafe für Mord auf 15 Jahre Jugendstrafe." 
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